
 

 

   
   

  

Lebensmittelrechtliche Konformitätserklärung  
den 01.12.2010 ST/tha 

Sie beziehen von uns folgende Produkte: 

Kunststoffbehälter von EST 5 bis EST 220 Itr., hergestellt aus HDPE 

Kunststoffverschlüsse f. dto., hergestellt aus HDPE 
Dieses Produkt entspricht den nachfolgenden gesetzlichen Vorschriften oder Empfehlungen: 

1.) Allgemein 

• EU-Rahmenverordnung für Bedarfsgegenstände: (EG) Nr. 1935/2004 

2.} Rohstoffe / Zusammensetzung 

EU-Richtlinien 
o 2002/72/EG und nachfolgende Ergänzungen (2004/1/EG, 2004/19/EG, 2005/79/EG. 

2007/19/EG) 

deutsche Vorschriften 
o BfR Empfehlung III Stand 1.4.2004 (Polyethylen) 

Non-EU-Vorschriften 
o FDA 21 CFR 177.1520 

3.) Anwendungsbedingungen / Einhaltung von Grenzwerten 

Globalmigration — Test Zertifikat CFP-07.078 

o  Testbedingungen:  
�  Kontakt temperatur :  40'C 

�  Kontaktdauer: 10 Tage 
• Kontaktmethode: einseitig 

• geprüfte Stoffe: 

• Ess igsäure 3% 
Ethanol 10% 

alternative Testmethode; Ethanol 95% 

Die Einhaltung der Globalmigrationswerte nach den Bedingungen der Richtlinien 82/711/EWG und 
85/572/EWG mit nachfolgenden Ergänzungen ergibt Werte unterhalb des erlaubten Grenzwertes (für 
o.g. Anwendungsbedingungen). 

4.) Weitere Konformitätserklärungen 

� Schwermetalle gemäß EU-Direktive 94/62EU vom 20.12.94 

•  ozongefährdende Substanzen 
� Weichmacher: Phthalate, BADGE, NODGE 
•  Recycling-Verordnung (EG) Nr. 2822008 

 
  



 

5.) Zusammenfassung 

Gegen die Verwendung dieser Produkte bei der Herstellung von Bedarfsgegenständen im Sinne der EU- 
Rahmenverordnung (EG) Nr. 1935/2004 sowie §§ 30 und 31 des LFGB bestehen keine Bedenken. 

Diese Bestätigung gilt für das von uns gelieferte Produkt wie beschrieben. Die Richtlinien 82/711/EWG und 
85/572/EWG liefern einen Leitfaden zur Auswahl der anzuwendenden Prüfbedingungen für verschiedene 
Lebensmittel. Danach erfüllt das Produkt bei Beachtung der angegebenen Lebensmittelkontaktbedingungen die 
Vorgaben dieser Richtlinien für die Verpackung der angegebenen Füllgüter. Von der über die Vorgaben der 
Richtlinien hinausgehenden Eignung des Produkts für das vorgesehene Füllgut hat sich der Verwender selbst zu 
überzeugen. 

Insbesondere wird darauf verwiesen, dass bei Bedruckung kein Kontakt zwischen Druckfarbe und Lebensmittel 
entstehen darf. 

Diese Erklärung ist gültig bis 31.12.2011. 

Mit freundlichem Gruß 

Bitte beachten Sie, dass alle Angaben dieser Bestätigung auf unseren aktuellen Kenntnissen und Erfahrungen basieren. Der Anwender 

kann nicht von eigenen Prüfungen befreit werden. Es kann keine rechtlich verbindliche Zusicherung aus unseren Angaben abgeleitet 

werden. Unsere Kunden haben in eigener Verantwortung bestehende Gesetze und Bestimmungen zu beachten. 

  


